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I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

In diesem usammenhang hat der erichterstatter err aros aw A A PPE, PL   im amen 

des Ausschusses für internationalen Handel den Entwurf eines Berichts vorgelegt, in dem er 

vorschlägt, den Kommissionsvorschlag zu übernehmen. Dieser Vorschlag entspricht der bei den 

vorgenannten informellen Gesprächen erzielten Einigung. Es wurden keine Änderungsanträge für 

das Plenum eingebracht. 

1  ABl. C 14  vom . .2 , . 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

Bei seiner Abstimmung im Plenum am 11. März 2 15 hat das Parlament seinen tandpunkt in erster 

Lesung festgelegt und den Kommissionsvorschlag übernommen. 

Der tandpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den rganen getroffenen 

Vereinbarung siehe Anlage . olglich dürfte der Rat in der Lage sein, den tandpunkt des 

Europäischen Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschlie end in der assung des tandpunkts des Parlaments erlassen. 

____________________ 
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ANLAGE 
(11.3.2015) 

Gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern ***I 

 

Ausschuss für internationalen Handel 

PE541.635 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. März 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern (Neufassung) 
(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
C M 2 14 323 , 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde C -0014/2014 , 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

 unter Hinweis auf die tellungnahme des Europäischen irtschafts- und ozialausschusses 
vom 10. Dezember 20141, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2 . ovember 2001 über die 
s stematischere eufassung von Rechtsakten2, 

– unter Hinweis auf das chreiben des Rechtsausschusses vom 13. ovember 2014 an den 
Ausschuss für internationalen Handel gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel A -0014/2015 , 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im Vorschlag als solche 
ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die Kodifizierung der 

1  och nicht im Amtsblatt ver ffentlicht. 
2  ABl. C 77 vom 2 .3.2002, . 1. 
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unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen Änderungen auf eine reine 
Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche Änderungen beschränkt; 

1. legt den folgenden tandpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den tandpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0168 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. März 2015 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über eine gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern 
(Neufassung) 

DA  EUR PÄI CHE PARLAME T U D DER RAT DER EUR PÄI CHE  U I — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach tellungnahme des Europäischen irtschafts- und ozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

1 tellungnahme vom 10. Dezember 2014 noch nicht im Amtsblatt ver ffentlicht . 
2  tandpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. März 2015. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

1  Die Verordnung EG  r. 625/20091 wurde erheblich geändert2. Aus Gründen der Klarheit 

empfiehlt es sich im Rahmen der anstehenden weiteren Änderungen eine eufassung der 

genannten Verordnung vorzunehmen. 

2  Die gemeinsame Handelspolitik sollte nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet werden. 

3  Eine stärkere Vereinheitlichung der Einfuhrregelung sollte so gesichert werden, dass die 

Besonderheiten der irtschaftss steme der betreffenden Drittländer weitestgehend 

berücksichtigt und daher Bestimmungen vorgesehen werden, die denen der gemeinsamen 

Regelung für andere Drittländer entsprechen. 

4  Die gemeinsame Einfuhrregelung gilt auch für Kohle- und tahlerzeugnisse, unbeschadet 

etwaiger Maßnahmen zur Durchführung eines sich speziell auf diese Erzeugnisse 

beziehenden Abkommens. 

5  Die Liberalisierung der Einfuhren, das heißt der Verzicht auf mengenmäßige 

Beschränkungen, sollte daher den Ausgangspunkt für die Unionsregelung bilden. 

1 Verordnung EG  r. 625/2009 des Rates vom 7. Juli 2009 über die gemeinsame Regelung 
der Einfuhren aus bestimmten Drittländern ABl. L 1 5 vom 17.7.2009, . 1 . 

2 iehe Anhang III. 
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6  Bei einigen aren sollte die Kommission die Einfuhrbedingungen, die 

Einfuhrentwicklung und die verschiedenen Gesichtspunkte der irtschafts- und 

Handelslage sowie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen prüfen. 

7  Es kann sich als erforderlich erweisen, einige dieser Einfuhren einer Überwachung durch 

die Union zu unterstellen. 

 Es obliegt der Kommission, im Interesse der Union chutzmaßnahmen vorzusehen, wobei 

den internationalen Verpflichtungen der Union Rechnung zu tragen ist. 

9  Überwachungs- oder chutzmaßnahmen, die sich auf eine Region oder mehrere Regionen 

der Union beschränken, k nnen angemessener erscheinen als  unionsweit  geltende 

Maßnahmen. Diese Maßnahmen sollten jedoch nur ausnahmsweise zugelassen werden, 

wenn es keine Alternativl sungen gibt. Es sollte sichergestellt werden, dass sie befristet 

sind und das unktionieren des Binnenmarkts m glichst wenig beeinträchtigen. 
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10  Im all von Überwachungsmaßnahmen durch die Union sollte die Abfertigung der 

betreffenden aren zum freien Verkehr von der Vorlage eines Überwachungsdokuments, 

das einheitlichen Kriterien entspricht, abhängig gemacht werden. Dieses Dokument sollte 

auf einfachen Antrag des Einführers von den Beh rden der Mitgliedstaaten innerhalb einer 

bestimmten rist erteilt werden, ohne dass damit für den Einführer ein Recht auf Einfuhr 

entsteht. Das Überwachungsdokument sollte daher nur so lange gültig sein, wie keine 

Änderung der Einfuhrregelung vorgenommen wird. 

11  Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und im Interesse der irtschaftsbeteiligten der 

Union ist es angebracht, den Inhalt und die orm des Überwachungsdokuments so weit wie 

m glich an die Vordrucke für die Einfuhrgenehmigungen in der Verordnung EG  r. 

73 /94 der Kommission1; in der Verordnung EG  r. 316 /94 der Kommission2; und in 

der Verordnung EG  r. 3169/94 der Kommission3 anzupassen und die technischen 

Merkmale des Überwachungsdokuments in Erinnerung zu rufen. 

1 Verordnung EG  r. 73 /94 der Kommission vom 30 März 1994 zur estlegung von 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung EG  r. 520/94 des Rates zur estlegung 
eines Verfahrens der gemeinschaftlichen Verwaltung mengenmäßiger Kontingente ABl. L 7 
vom 31.3.1994, . 47 . 

2 Verordnung EG  r. 316 /94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 zur Einführung einer 
Einfuhrgenehmigung im Geltungsbereich der Verordnung EG  r. 517/94 des Rates über die 
gemeinsame Regelung der Einfuhren von Textilwaren aus bestimmten Drittländern, die nicht 
unter bilaterale Abkommen, Protokolle, andere Vereinbarungen oder eine spezifische 
gemeinschaftliche Einfuhrregelung fallen, und zur Änderung dieser Verordnung ABl. L 335 
vom 23.12.1994, . 23 . 

3 Verordnung EG  r. 3169/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 zur Änderung des 
Anhangs III der Verordnung E G  r. 3030/93 des Rates über die gemeinsame 
Einfuhrregelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern ABl. L 335 vom 
23.12.1994, . 33 . 
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12  Im Interesse der Union ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission 

einander m glichst umfassend über die Ergebnisse der Überwachung durch die Union 

unterrichten. 

13  ür die eststellung eines etwaigen chadens und die Einleitung einer Untersuchung sind 

genaue Kriterien erforderlich, ohne dass der Kommission damit die M glichkeit 

genommen wird, in dringenden ällen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

14  Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, genaue Vorschriften für die Er ffnung einer 

Untersuchung, die erforderlichen Kontrollen und Überprüfungen, die Anh rung der 

Beteiligten, die Behandlung der eingegangenen Informationen und die Kriterien für die 

Beurteilung des chadens vorzusehen. 

15  Die Bestimmungen dieser Verordnung über die Untersuchungen lassen die Vorschriften 

der Union und die einzelstaatlichen Vorschriften über das Berufsgeheimnis unberührt. 

16  Damit die Rechtssicherheit der betreffenden irtschaftsteilnehmer erh ht wird, ist es 

ferner notwendig, für die Einleitung von Untersuchungen sowie im Interesse einer raschen 

Entscheidung über die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen risten festzulegen. 
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17  Zur Vereinheitlichung der Einfuhrregelung sollten die von den Einführern zu erfüllenden 

ormalitäten einfach und unabhängig vom rt der arenabfertigung einheitlich sein. Dazu 

sollte insbesondere vorgesehen werden, dass alle ormalitäten unter Verwendung der 

ormblätter nach dem Muster im Anhang dieser Verordnung erfüllt werden.  

1  Im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen der Union ausgestellte 

Überwachungsdokumente sollten unabhängig von dem ausstellenden Mitgliedstaat in der 

ganzen Union gültig sein. 

19  Textilwaren, die unter die Verordnung EG  r. 517/94 des Rates1 fallen, sind Gegenstand 

einer onderregelung auf Ebene der Union und auf internationaler Ebene. ie sollten daher 

vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. 

1 Verordnung EG  r. 517/94 des Rates vom 7. März 1994 über die gemeinsame Regelung der 
Einfuhren von Textilwaren aus bestimmten Drittländern, die nicht unter bilaterale 
Abkommen, Protokolle, andere Vereinbarungen oder eine spezifische gemeinschaftliche 
Einfuhrregelung fallen ABl. L 67 vom 10.3.1994, . 1 . 
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20  Die Befugnis, die Liste der Drittländer in Anhang I der Verordnung EG  r. 625/2009 zu 

ändern, war in der Verordnung EG  r. 427/2003 des Rates1 enthalten. Da die 

Bestimmungen von Titel I der Verordnung EG  r. 427/2003 über den befristeten 

warenspezifischen chutzmechanismus am 11. Dezember 2013 ausliefen und die 

Bestimmungen von Titel II der genannten Verordnung jetzt obsolet sind, ist es im Interesse 

der Kohärenz, Klarheit und Übersichtlichkeit angemessen, Artikel 14a und 14b der 

genannten Verordnung in die vorliegende Verordnung zu übernehmen. Die Verordnung 

EG  r. 427/2003 sollte daher aufgehoben werden. 

21  Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV  hinsichtlich der Änderung des 

Anhangs I dieser Verordnung delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Länder aus der Liste 

von Drittländern in diesem Anhang zu streichen, wenn diese der elthandelsorganisation 

T  beitreten.  

22  Die Durchführung dieser Verordnung erfordert einheitliche Bedingungen für den Erlass 

vorläufiger und endgültiger chutzmaßnahmen und für die Einführung vorheriger 

Überwachungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollten von der Kommission nach Maßgabe 

der Verordnung EU  r. 1 2/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates2 erlassen 

werden. 

1 Verordnung EG  r. 427/2003 des Rates vom 3. März 2003 über einen befristeten 
warenspezifischen chutzmechanismus für die Einfuhren mit Ursprung in der Volksrepublik 
China und zur Änderung der Verordnung EG  r. 519/94 des Rates über die gemeinsame 
Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern ABl. L 65 vom .3.2003, . 1 . 

2 Verordnung EU  r. 1 2/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. ebruar 
2011 zur estlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten 
die ahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren ABl. L 
55, 2 .2.2011, . 13 . 
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23  ür den Erlass von Überwachungsmaßnahmen und vorläufigen Maßnahmen sollte das 

Beratungsverfahren zur Anwendung gelangen, da sich solche Maßnahmen und ihre olgen 

auf den Erlass endgültiger chutzmaßnahmen auswirken. ürde eine Verz gerung bei der 

Einführung von Maßnahmen zu einem schwer wiedergutzumachenden chaden führen, 

muss die Kommission die M glichkeit haben, sofort anwendbare vorläufige Maßnahmen 

zu erlassen. 

24  Als die Verordnung EG  r. 625/2009 geändert wurde, wurde irrtümlicherweise Artikel 

1  Absatz 2 Unterabsatz 2 gestrichen. Diese Bestimmung sollte wieder eingefügt werden. 

25  Armenien, Russland, Tadschikistan und Vietnam sind Mitglieder der T  geworden; 

daher sind diese Drittländer aus Anhang I der Verordnung EG  r. 625/2009 mit einem 

Delegierten Rechtsakt der Kommission zu streichen. Aus Gründen der Klarheit und der 

Übersichtlichkeit sind sie nicht auf der Liste von Drittländern aufgeführt, die in Anhang I 

dieser Verordnung festgelegt ist— 

HABE  LGE DE VER RD U G ERLA E : 
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KAPITEL I 

ALLGEMEI E GRU D ÄTZE 

Artikel 1 

1  Diese Verordnung gilt für die Einfuhr von aren mit Ursprung in den in Anhang I 

aufgeführten Drittländern mit Ausnahme der unter die Verordnung EG  r. 517/94 fallenden 

Textilwaren. 

2  Die Einfuhr der in Absatz 1 genannten aren in die Union ist frei und unterliegt mithin 

keinen mengenmäßigen Beschränkungen, unbeschadet etwaiger chutzmaßnahmen gemäß Kapitel 

V. 
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KAPITEL II 

I RMATI - U D K ULTATI VER AHRE  DER U I  

Artikel 2 

Macht die Entwicklung der Einfuhren Überwachungs- oder chutzmaßnahmen erforderlich, so 

teilen die Mitgliedstaaten dies der Kommission mit. Diese Mitteilung muss die verfügbaren 

achweise gemäß den Kriterien des Artikels 6 enthalten. Die Kommission leitet diese Mitteilung 

unverzüglich an sämtliche Mitgliedstaaten weiter. 
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KAPITEL III 

U TER UCHU G VER AHRE   DER U I   

Artikel 3 

1  enn für die Kommission ersichtlich ist, dass ausreichende achweise vorliegen, um eine 

Untersuchung zu rechtfertigen, leitet die Kommission innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt 

des Eingangs der Informationen aus einem Mitgliedstaat eine Untersuchung ein und ver ffentlicht 

eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. Diese Bekanntmachung enthält: 

 

a  eine Zusammenfassung der eingegangenen Informationen und die Aufforderung, 

dass der Kommission alle sachdienlichen Informationen zu übermitteln sind; 

b  die estsetzung der rist, innerhalb derer die betroffenen Parteien eine schriftliche 

tellungnahme abgeben und die Informationen übermitteln k nnen, wenn diese 

tellungnahmen und Informationen bei der Untersuchung berücksichtigt werden 

sollen; 

c  die estsetzung der rist, innerhalb derer die betroffenen Parteien den Antrag auf 

mündliche Anh rung durch die Kommission gemäß Absatz 4 stellen k nnen. 

Die Kommission beginnt die Untersuchung im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten. 
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Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in der Regel innerhalb von 21 Tagen nach dem 

Zeitpunkt, zu dem ihr die Informationen übermittelt wurden, über die von ihr durchgeführte 

Prüfung der Informationen. 

2  Die Kommission holt alle von ihr als erforderlich erachteten Informationen ein und bemüht 

sich, sofern sie dies für angebracht hält, diese bei den Einführern, Händlern, Handelsvertretern, 

Herstellern, Handelsverbänden und -organisationen nachzuprüfen. 

Die Kommission wird dabei von Bediensteten des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese 

achprüfungen vorgenommen werden, unterstützt, sofern dieser Mitgliedstaat dies wünscht. 

Die betroffenen Parteien, die sich gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 gemeldet haben, sowie die 

Vertreter des Ausfuhrlandes k nnen anders als im all der von den Beh rden der Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten erstellten internen Dokumente alle der Kommission im Rahmen der Untersuchung 

zur Verfügung gestellten Informationen einsehen, sofern diese für die Verteidigung ihrer Interessen 

von Belang sowie nicht vertraulich im inne des Artikels 5 sind und von der Kommission bei der 

Untersuchung benutzt werden. Zu diesem Zweck richten sie einen schriftlichen Antrag an die 

Kommission, in dem angegeben wird, welche Informationen sie ben tigen. 
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3  Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf Antrag und nach den von ihr 

festgelegten Verfahren die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über die Entwicklung der 

Marktlage der von der Untersuchung betroffenen are. 

4  Die Kommission kann die betroffenen Parteien anh ren. Diese müssen angeh rt werden, 

wenn sie dies innerhalb der durch die Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 

festgesetzten rist schriftlich beantragt und nachgewiesen haben, dass sie vom Ergebnis der 

Untersuchung tatsächlich betroffen sein k nnen und dass besondere Gründe für ihre mündliche 

Anh rung vorliegen. 

5  erden die Auskünfte nicht innerhalb der in dieser Verordnung vorgesehenen oder von 

der Kommission im Rahmen dieser Verordnung festgesetzten rist erteilt oder wird die 

Untersuchung erheblich behindert, so k nnen die eststellungen anhand der verfügbaren akten 

getroffen werden. tellt die Kommission fest, dass ihr von einer betroffenen Partei oder von einer 

dritten Partei falsche oder irreführende Auskünfte erteilt wurden, so lässt sie diese Auskünfte außer 

Betracht und kann auf verfügbare akten zurückgreifen. 

6  Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die vorliegenden achweise nicht 

ausreichen, um eine Untersuchung zu rechtfertigen, so teilt sie den Mitgliedstaaten diese 

Entscheidung innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Informationen aus den 

Mitgliedstaaten mit. 
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Artikel 4 

1  ach Abschluss der Untersuchung unterbreitet die Kommission dem in Artikel 22 Absatz 

1 genannten Ausschuss im olgenden Ausschuss  einen Bericht über die Ergebnisse. 

2  Gelangt die Kommission innerhalb von neun Monaten nach Einleitung der Untersuchung 

zu der Auffassung, dass keine Überwachungs- oder chutzmaßnahmen der Union erforderlich sind, 

so wird die Untersuchung innerhalb eines Monats beendet. Die Kommission beendet die 

Untersuchung gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 vorgesehenen Beratungsverfahren. Eine 

Entscheidung über die Beendigung der Untersuchung wird mit Angabe der wichtigsten 

chlussfolgerungen aus der Untersuchung und einer Zusammenfassung der einschlägigen Gründe 

im Amtsblatt der Europäischen Union ver ffentlicht. 

3  Ist die Kommission der Auffassung, dass Überwachungs- oder chutzmaßnahmen der 

Union erforderlich sind, so fasst sie gemäß den Kapiteln IV und V spätestens neun Monate nach 

Einleitung der Untersuchung die hierfür notwendigen Beschlüsse. In Ausnahmefällen kann diese 

rist um einen weiteren Zeitraum von h chstens zwei Monaten verlängert werden. In diesem all 

ver ffentlicht die Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union eine Bekanntmachung über 

die Dauer der Verlängerung mit einer zusammengefassten Begründung. 
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4  Dieses Kapitel steht Überwachungsmaßnahmen nach den Artikeln 7 bis 12 oder — wenn 

eine kritische ituation, in der jede Verz gerung einen kaum behebbaren chaden verursachen 

würde, umgehendes Handeln erfordert— chutzmaßnahmen nach den Artikeln 13, 14 und 15 nicht 

entgegen. 

Die Kommission trifft umgehend die Untersuchungsmaßnahmen, die sie noch für erforderlich hält. 

Die Ergebnisse der Untersuchung dienen der Überprüfung der getroffenen Maßnahmen. 

Artikel 5 

1  Die in Anwendung dieser Verordnung erhaltenen Informationen dürfen nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie eingeholt wurden.  

2  Die Kommission und die Mitgliedstaaten, einschließlich deren jeweilige Bedienstete, 

geben die vertraulichen Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung erhalten oder die ihnen 

vertraulich mitgeteilt werden, nicht bekannt, es sei denn, dass der Auskunftgeber ausdrücklich die 

Erlaubnis hierzu erteilt. 

3  Jeder Antrag auf vertrauliche Behandlung ist zu begründen. 
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Erweist sich jedoch, dass ein Antrag auf vertrauliche Behandlung nicht gerechtfertigt ist, und will 

der Auskunftgeber sie weder ver ffentlichen noch ihre Bekanntgabe in allgemeiner oder 

zusammengefasster orm gestatten, so kann die betreffende Information unberücksichtigt bleiben. 

4  Informationen werden auf jeden all als vertraulich betrachtet, wenn ihre Bekanntgabe 

nennenswerte achteile für den Auskunftgeber oder die Informations uelle haben k nnte. 

5  Die Absätze 1 bis 4 stehen der Bezugnahme durch die Beh rden der Union auf allgemeine 

Informationen und insbesondere auf Gründe, auf die sich gemäß dieser Verordnung getroffene 

Beschlüsse stützen, nicht entgegen. Die Beh rden der Union tragen jedoch dem berechtigten 

Interesse der betroffenen juristischen und natürlichen Personen an der ahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse Rechnung. 

Artikel 6 

1  Die Untersuchung der Einfuhrtrends, der Bedingungen, unter denen die Einfuhren 

erfolgen, sowie des durch sie verursachten ernsthaften oder drohenden ernsthaften chadens für die 

Unionserzeuger erstreckt sich insbesondere auf folgende Kriterien: 

a  Umfang der Einfuhren, insbesondere bei Vorliegen eines erheblichen Anstiegs in 

absoluten Zahlen oder im Verhältnis zu Erzeugung oder Verbrauch in der Union; 
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b  Preise der Einfuhren, insbesondere zur Ermittlung einer etwaigen bedeutenden 

Unterbietung des Preises einer gleichartigen in der Union hergestellten are; 

c  Auswirkungen auf die Unionserzeuger gleichartiger oder unmittelbar 

konkurrierender aren, die in der Entwicklung wirtschaftlicher Indikatoren 

erkennbar werden; solche Indikatoren sind unter anderem: 

– Produktion, 

– Kapazitätsauslastung, 

– Lagerbestände, 

– Absatz, 

– Marktanteil, 

– Preise d.h. Preisrückgang oder Verhinderung eines Preisanstiegs, der 

normalerweise eingetreten wäre , 

– Gewinne, 
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– Kapitalrendite, 

– Cash-flow, 

– Beschäftigung. 

2  Bei der Untersuchung berücksichtigt die Kommission das besondere irtschaftss stem der 

in Anhang I aufgeführten Länder. 

3  ird die Gefahr eines ernsthaften chadens geltend gemacht, so prüft die Kommission 

auch, ob klar abzusehen ist, dass eine bestimmte Lage zu einer tatsächlichen chädigung führen 

kann. Hierbei k nnen unter anderem folgende aktoren berücksichtigt werden: 

a  teigerungsrate der Ausfuhren in die Union; 

b  im Ursprungs- oder Ausfuhrland bereits bestehende oder in absehbarer Zukunft 

entstehende Ausfuhrkapazität und die ahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden 

Ausfuhren nach der Union erfolgen werden. 
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KAPITEL IV 

ÜBER ACHU G MA AHME  

Artikel 7 

1  Machen die Interessen der Union dies erforderlich, so kann die Kommission auf Antrag 

eines Mitgliedstaats oder von sich aus 

a  die nachträgliche Überwachung durch die Union bestimmter Einfuhren nach von ihr 

festgelegten Modalitäten beschließen; 

b  beschließen, bestimmte Einfuhren zur Kontrolle ihrer Entwicklung einer vorherigen 

Überwachung durch die Union gemäß Artikel  zu unterziehen. 

2  Die nach Absatz 1 zu erlassenden Beschlüsse werden von der Kommission gemäß dem in 

Artikel 22 Absatz 2 vorgesehenen Beratungsverfahren gefasst. 

3  Die Geltungsdauer der Überwachungsmaßnahmen ist begrenzt. oweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist, endet ihre Gültigkeit am Ende des zweiten echsmonatszeitraums, der auf die sechs 

Monate folgt, in denen diese Maßnahmen eingeführt worden sind. 
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Artikel 8 

1  Voraussetzung für die Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr ist bei aren, die 

einer vorherigen Überwachung durch die Union unterliegen, die Vorlage eines 

Überwachungsdokuments. Dieses Dokument wird von der von den Mitgliedstaaten bezeichneten 

zuständigen Beh rde gebührenfrei für alle beantragten Mengen innerhalb von h chstens fünf 

Arbeitstagen nach Eingang des Antrags eines Einführers der Union bei der zuständigen nationalen 

Beh rde, unabhängig vom rt seiner iederlassung in der Union, ausgestellt. ofern nichts anderes 

nachgewiesen wird, ist davon auszugehen, dass der Antrag spätestens drei Arbeitstage nach seiner 

Abgabe bei der zuständigen nationalen Beh rde eingegangen ist. 

2  Das Überwachungsdokument wird auf einem ormblatt nach dem Muster in Anhang II 

erstellt. 

oweit in dem Beschluss zur Einführung einer Überwachung nichts anderes bestimmt ist, enthält 

der Antrag des Einführers auf Ausstellung des Überwachungsdokuments lediglich olgendes: 

a  den amen und die vollständige Anschrift des Antragstellers einschließlich der 

Telefon-, der ax- und gegebenenfalls der Identifikationsnummer bei den 

zuständigen nationalen Beh rden  sowie seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

sofern er umsatzsteuerpflichtig ist; 
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b  gegebenenfalls den amen und die vollständige Anschrift des Anmelders bzw. des 

Vertreters des Antragstellers einschließlich der Telefon- und der axnummer ; 

c  die Bezeichnung der aren unter Angabe 

– ihrer Handelsbezeichnung, 

– des entsprechenden Codes der Kombinierten omenklatur, 

– ihres Ursprungs und ihrer Herkunft; 

d  die angemeldeten Mengen in Kilogramm kg  und gegebenenfalls in einer weiteren 

Maßeinheit Paar, tück usw. ; 

e  den CI -Preis der aren frei Grenze der Union in Euro; 

f  die folgende Erklärung des Antragstellers mit Datum, Unterschrift und 

iederholung seines amens in Großbuchstaben: 

„Der unterzeichnete Antragsteller versichert, diese Angaben wahrheitsgemäß nach bestem 

issen und Gewissen gemacht zu haben und in der Union niedergelassen zu sein.  

3  Das Überwachungsdokument ist unabhängig davon, welcher Mitgliedstaat es ausgestellt 

hat, in der ganzen Union gültig. 
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4  Die eststellung, dass der Preis je Einheit, zu dem das Geschäft getätigt wird, den im 

Überwachungsdokument angegebenen Preis um weniger als 5 v.H. überschreitet oder dass der 

Gesamtwert oder die Gesamtmenge der zur Einfuhr angemeldeten aren um weniger als 5 v.H. den 

ert oder die Menge übersteigt, der bzw. die in dem Überwachungsdokument angegeben ist, steht 

der Abfertigung der fraglichen are zum freien Verkehr nicht entgegen. Die Kommission kann 

nach Kenntnisnahme der im Ausschuss abgegebenen tellungnahmen unter Berücksichtigung der 

Beschaffenheit der aren und der sonstigen besonderen Merkmale der betreffenden Geschäfte 

einen anderen Prozentsatz festlegen, der jedoch in der Regel 10 v.H. nicht übersteigen darf. 

5  Das Überwachungsdokument kann nur so lange verwendet werden, wie für die 

betreffenden Geschäfte die Einfuhrliberalisierung in Kraft bleibt. Das Überwachungsdokument 

kann längstens während eines Zeitraums verwendet werden, der zum selben Zeitpunkt und nach 

demselben Verfahren wie die Überwachung festgelegt wird, wobei die Beschaffenheit der aren 

und die sonstigen besonderen Merkmale dieser Geschäfte berücksichtigt werden. 

6  Der Ursprung der durch die Union überwachten aren muss durch ein Ursprungszeugnis 

nachgewiesen werden, sofern dies in einem Beschluss nach Artikel 7 verlangt wird. Dieser Absatz 

lässt sonstige Bestimmungen über die Vorlage eines solchen Zeugnisses unberührt. 
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7  Gilt für die einer vorherigen Überwachung durch die Union unterstellten are in einem 

Mitgliedstaat eine regionale chutzmaßnahme, so kann die von diesem Mitgliedstaat erteilte 

Einfuhrgenehmigung das Überwachungsdokument ersetzen. 

 Die Überwachungsdokumente und die Auszüge daraus werden in zwei Exemplaren 

ausgefertigt, von denen das erste die Bezeichnung „ riginal für den Antragsteller  und die ummer 

1 trägt und dem Antragsteller ausgehändigt wird, während das zweite die Bezeichnung „Exemplar 

für die zuständige Beh rde  und die ummer 2 trägt und von der Beh rde, die das Dokument 

ausfertigt, verwahrt wird. ür Verwaltungszwecke kann die zuständige Beh rde dem Exemplar r. 

2 zusätzliche Exemplare hinzufügen. 

9  ür die Vordrucke ist weißes, holzfreies, geleimtes chreibpapier mit einem 

Quadratmetergewicht von 55 bis 65g zu verwenden. Die Vordrucke haben das ormat 210mm  

297mm. Der Zeilenabstand beträgt 4,24mm 1/6 . Die Einteilung der Vordrucke ist genau 

einzuhalten. Die Vorder- und Rückseite des Exemplars r. 1, das das eigentliche 

Überwachungsdokument darstellt, sind zudem mit einem guillochierten Überdruck in gelber arbe 

zu versehen, auf dem jede auf mechanischem oder chemischem eg vorgenommene älschung 

sichtbar wird. 
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10  Der Druck der Vordrucke obliegt den Mitgliedstaaten. ie k nnen auch von Druckereien 

gedruckt werden, die von dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren itz haben, hierfür zugelassen sind. In 

diesem all ist in jedem Vordruck auf die Zulassung hinzuweisen. Die Vordrucke müssen den 

amen und die Anschrift der Druckerei oder ein Zeichen tragen, das deren Ermittlung erm glicht. 

Artikel 9 

K nnte die in Artikel 13 Absatz 1 beschriebene ituation eintreten, so kann die Kommission, falls 

die Interessen der Union dies erforderlich machen, auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich 

aus 

– die Geltungsdauer des gegebenenfalls verlangten Überwachungsdokuments begrenzen, 

– die Ausstellung dieses Dokuments von bestimmten Voraussetzungen, in Ausnahmefällen 

von einer iderrufungsklausel, abhängig machen. 
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Artikel 10 

Ist die Einfuhr einer are keiner vorherigen Überwachung durch die Union unterstellt worden, so 

kann die Kommission im ege von Durchführungsrechtsakten gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren die für eine Region oder mehrere Regionen der Union 

bestimmten Einfuhren einer entsprechend begrenzten Überwachung gemäß Artikel 15 unterstellen. 

Artikel 11 

1  Voraussetzung für die Abfertigung regionsweise überwachter aren zum zollrechtlich 

freien Verkehr ist die Vorlage eines Überwachungsdokuments. Dieses Dokument wird von der von 

dem den  betreffenden Mitgliedstaat en  bezeichneten zuständigen Beh rde gebührenfrei für alle 

beantragten Mengen innerhalb von h chstens fünf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags eines 

Einführers der Union bei der zuständigen nationalen Beh rde, unabhängig vom rt seiner 

iederlassung in der Union, ausgestellt. ofern nichts anderes nachgewiesen wird, ist davon 

auszugehen, dass der Antrag spätestens drei Arbeitstage nach seiner Abgabe bei der zuständigen 

nationalen Beh rde eingegangen ist. Das Überwachungsdokument kann nur so lange verwendet 

werden, wie für die betreffenden Geschäfte die Einfuhrliberalisierung in Kraft bleibt. 

2  Artikel  Absatz 2 findet Anwendung. 

 

6959/15   sg/GT/ar 29 
 DPG  DE 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=60657&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=60657&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6959/15;Nr:6959;Year:15&comp=6959%7C2015%7C


 

Artikel 12 

1  Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission im alle einer Überwachung durch die 

Union oder einer regionalen Überwachung innerhalb der ersten zehn Tage eines jeden Monats 

folgende Angaben: 

a  im alle der vorherigen Überwachung die arenmengen und die anhand des CI -

Preises berechneten Beträge, für welche im vorhergehenden Zeitraum 

Überwachungsdokumente erteilt worden sind; 

b  in jedem all die Einfuhren während des Zeitraums, der dem unter Buchstabe a 

genannten Zeitraum vorausgeht. 

Die Mitteilungen der Mitgliedstaaten sind nach aren und Ländern unterteilt. 

Abweichende Bestimmungen k nnen zum selben Zeitpunkt und nach demselben Verfahren wie die 

Überwachung festgelegt werden. 

2  Die Kommission kann auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus abweichende 

Zeitfolgen für die Mitteilungen festlegen, sofern die Beschaffenheit der aren oder besondere 

Umstände dies erfordern. 

3  Die Kommission setzt die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

 

6959/15   sg/GT/ar 30 
 DPG  DE 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=60657&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6959/15;Nr:6959;Year:15&comp=6959%7C2015%7C


 

KAPITEL V 

CHUTZMA AHME  

Artikel 13 

1  ird eine are in derart erh hten Mengen oder unter derartigen Bedingungen in die 

Union eingeführt, dass dadurch den Unionserzeugern gleichartiger oder unmittelbar 

konkurrierender aren ernsthafter chaden entsteht oder zu entstehen droht, so kann die 

Kommission zur ahrung der Interessen der Union auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich 

aus die Einfuhrregelung für diese are dahingehend ändern, dass sie nur gegen Vorlage einer 

Einfuhrgenehmigung zum freien Verkehr abgefertigt werden darf; diese Genehmigung wird nach 

den Bestimmungen und innerhalb der Grenzen erteilt, die die Kommission festlegt. 

2  Diese Maßnahmen werden den Mitgliedstaaten unverzüglich mitgeteilt; sie sind 

unmittelbar anwendbar. 

3  Die Maßnahmen nach diesem Artikel gelten für alle nach ihrem Inkrafttreten zum freien 

Verkehr abgefertigten aren. Gemäß Artikel 15 k nnen sie auf eine oder mehrere Regionen der 

Union beschränkt werden. 
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Diese Maßnahmen beeinträchtigen jedoch nicht die Abfertigung bereits auf dem eg in die Union 

befindlicher aren zum freien Verkehr, wenn ihre Bestimmung nicht geändert werden kann und 

wenn die aren, die nach den Artikeln  und 11 nur gegen Vorlage eines Überwachungsdokuments 

zum freien Verkehr abgefertigt werden k nnen, von einem solchen Dokument begleitet sind. 

4  Ist das Eingreifen der Kommission von einem Mitgliedstaat beantragt worden, so fasst die 

Kommission gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren oder bei Dringlichkeit 

gemäß Artikel 22 Absatz 4 innerhalb von h chstens fünf Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt des 

Eingangs des Antrags einen Beschluss. 

Artikel 14 

1  Die Kommission kann insbesondere in dem in Artikel 13 Absatz 1 genannten all 

geeignete chutzmaßnahmen gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren 

erlassen. 

2  Artikel 13 Absatz 3 findet Anwendung. 
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Artikel 15 

Ergibt die Prüfung insbesondere nach den Kriterien des Artikels 6, dass die Voraussetzungen für 

den Erlass von Maßnahmen nach Kapitel IV und Artikel 13 in einer Region oder in mehreren 

Regionen der Union vorliegen, so kann die Kommission nach Prüfung  der Alternativl sungen 

ausnahmsweise die Durchführung von auf die betreffende Region oder die betreffenden Regionen 

begrenzten Überwachungs- oder chutzmaßnahmen zulassen, sofern sie der Auffassung ist, dass die 

Durchführung derartiger Maßnahmen auf dieser Ebene angemessener ist als auf der Ebene der 

Union. 

Diese Maßnahmen müssen befristet sein und sie dürfen das unktionieren des Binnenmarktes 

m glichst wenig beeinträchtigen. 

Diese Maßnahmen werden gemäß Artikel 7 bzw. gemäß Artikel 13 beschlossen. 
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Artikel 16 

1  ährend des Anwendungszeitraums von Überwachungs- oder chutzmaßnahmen, die 

gemäß den Kapiteln IV und V eingeführt wurden, kann die Kommission auf Antrag eines 

Mitgliedstaats oder von sich aus 

a  die Auswirkungen der betreffenden Maßnahme untersuchen; 

b  prüfen, ob die Anwendung der Maßnahme weiterhin erforderlich ist. 

Ist die Kommission der Ansicht, dass die Anwendung der Maßnahme weiterhin erforderlich ist, 

setzt sie die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

2  Ist die Kommission der Ansicht, dass Überwachungs- oder chutzmaßnahmen gemäß den 

Kapiteln IV und V aufzuheben oder zu ändern sind, werden die Maßnahmen von der Kommission 

gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren aufgehoben oder geändert. 

Betrifft dieser Beschluss regional geltende Überwachungsmaßnahmen, so gilt er ab dem sechsten 

Tag nach seiner Ver ffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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KAPITEL VI 

CHLU BE TIMMU GE  

Artikel 17 

1  Diese Verordnung steht der Erfüllung von Verpflichtungen aufgrund besonderer in den 

Abkommen zwischen der Union und Drittländern enthaltener Bestimmungen nicht entgegen. 

2  Unbeschadet anderslautender Vorschriften der Union steht diese Verordnung dem Erlass 

oder der Anwendung folgender Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht entgegen: 

a  Verbote, mengenmäßige Beschränkungen oder Überwachungsmaßnahmen, die aus 

Gründen der ffentlichen ittlichkeit, icherheit und rdnung, zum chutz der 

Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen 

Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem ert oder des 

gewerblichen oder kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind; 

b  besondere devisenrechtliche ormalitäten; 

c  ormalitäten, die aufgrund internationaler Übereinkünfte in Übereinstimmung mit 

dem AEUV eingeführt wurden. 
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Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission von Maßnahmen oder ormalitäten, die aufgrund 

von Unterabsatz 1 einzuführen oder zu ändern sind.  

In ällen besonderer Dringlichkeit werden der Kommission die nationalen Maßnahmen oder 

ormalitäten unmittelbar nach ihrer Annahme mitgeteilt. 

Artikel 18 

Die Kommission nimmt Informationen über die Durchführung dieser Verordnung in ihren 

Jahresbericht über die Anwendung und Durchführung von handelspolitischen chutzmaßnahmen 

auf, den sie gemäß Artikel 22a der Verordnung EG  r. 1225/2009 des Rates1 dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vorlegt. 

Artikel 19 

1  Diese Verordnung steht der Anwendung der Regelungen für die gemeinsame 

Agrarmarktorganisation oder daraus abgeleiteter Verwaltungsvorschriften der Union oder nationaler 

Verwaltungsvorschriften oder besonderer Regelungen nach Artikel 352 AEUV für 

landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse nicht entgegen; sie wird ergänzend angewandt. 

1 Verordnung EG  r. 1225/2009 des Rates vom 30. ovember 2009 über den chutz gegen 
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft geh renden Ländern ABl. L 
343 vom 22.12.2009, . 51 . 
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2  Im alle der von den Regelungen im inne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels 

erfassten aren gelten die Artikel 7 bis 12 und Artikel 16 nicht für aren, für die die 

Unionsregelung für den Handel mit Drittländern die Vorlage einer Einfuhrgenehmigung oder eines 

anderen Einfuhrdokuments vorsieht. 

Die Artikel 13, 15 und 16 gelten nicht für aren, für die die Unionsregelung für den Handel mit 

Drittländern die M glichkeit mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen vorsieht. 

Artikel 20 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21 in Bezug auf Änderungen von 

Anhang I delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Länder aus der Liste von Drittländern in diesem 

Anhang zu streichen, wenn diese der T  beitreten. 

Artikel 21 

1  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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2  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 wird der Kommission 

für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 20. ebruar 2014 übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

3  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 20 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den iderruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver ffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den iderruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den iderruf nicht berührt. 

4  obald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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5  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 20 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer rist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser rist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese rist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 22 

1  Die Kommission wird von dem chutzmaßnahmenausschuss, der durch die Verordnung 

EU  r. 2015/... *des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingesetzt wurde, unterstützt. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im inne der Verordnung EU  r. 1 2/2011. 

2  ird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 4 der Verordnung EU  r. 

1 2/2011. 

3  ird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung EU  r. 

1 2/2011. 

4  ird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel  der Verordnung EU  r. 

1 2/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

*  ABl.: Bitte die ummer dieser Verordnung einfügen und die ußnote vervollständigen. 
1  Verordnung EU  2015 /  des Europäischen Parlaments und des Rates vom  über 

eine gemeinsame Regelung der Einfuhren ABl. L  vom , . .  
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Artikel 23 

Die Verordnungen EG  r. 427/2003 und EG  r. 625/2009 werden aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

Artikel 24 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver ffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu    am 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 
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ANHANG I 

LISTE DER DRITTLÄNDER 

Aserbaidschan 

Belarus 

Kasachstan 

ordkorea 

Turkmenistan 

Usbekistan 

_____________ 
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ANHANG II 

 EUROPÄISCHE UNION ÜBERWACHUNGSDOKUMENT 

1 1. Antragsteller 
(Name, vollständige Anschrift, Land und 
Mehrwertsteuernummer) 

2. Ausstellungsnummer 

O
rig

in
al

 fü
r d

en
 A

nt
ra

gs
te

lle
r 

  

 3. Voraussichtlicher Einfuhrort und 
voraussichtliches Einfuhrdatum 

  

 4. Erteilende zuständige Behörde 
(Name, Anschrift, Telefonnummer) 

  

5. Anmelder/Vertreter (gegebenenfalls) 
(Name, vollständige Anschrift) 

6. Ursprungsland 
 (mit Geonomenklatur-Nummer) 

   

 7. Herkunftsland 
(mit Geonomenklatur-Nummer) 

   

 8. Letzter Tag der Gültigkeit 

1   

 9. Warenbezeichnung 10. KN-Code und Kategorie der Waren 

   

  11. Menge, ausgedrückt in kg 
(Reingewicht) oder in Form 
zusätzlicher Maßeinheiten 

   

  12. cif-Preis frei Unionsgrenze in Euro 

   

 13. Ergänzende Angaben 

 

  

  

 14. Sichtvermerk der zuständigen Behörde 
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 Datum: …………………………………………. 

 

 Unterschrift: ……………………………………. (Stempel) 
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15. ABSCHREIBUNG 

In Teil 1 der Spalte 17 ist die verfügbare, in Teil 2 die abgeschriebene Menge zu vermerken. 

16. Nettomenge (Rohmasse oder andere Maßeinheit 

mit Angabe der Einheit) 

19. Zollpapier (Art und Nr.) 

oder Teillizenz (Nr.) und 
Tag der Abschreibung 

20. Bezeichnung, Mitgliedstaat, 
Dienststempel und 
Unterschrift der 
abschreibenden Behörde 

17. In Zahlen 18. In Buchstaben nur für die 
abgeschriebene Menge 

  

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 
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1.    

2. 

Etwaiges Zusatzblatt hier beifügen. 
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 EUROPÄISCHE UNION ÜBERWACHUNGSDOKUMENT 

2 1. Antragsteller 
(Name, vollständige Anschrift, Land und 
Mehrwertsteuernummer) 

2. Ausstellungsnummer 

Ex
em

pl
ar

 fü
r d

ie
 z

us
tä

nd
ig

e 
B

eh
ör

de
   

 3. Voraussichtlicher Einfuhrort und 
voraussichtliches Einfuhrdatum 

  

 4. Erteilende zuständige Behörde 
(Name, Anschrift, Telefonnummer) 

  

5. Anmelder/Vertreter (gegebenenfalls) 
(Name, vollständige Anschrift) 

6. Ursprungsland 
 (mit Geonomenklatur-Nummer) 

   

 7. Herkunftsland 
(mit Geonomenklatur-Nummer) 

   

 8. Letzter Tag der Gültigkeit 

2   

 9. Warenbezeichnung 10. KN-Code und Kategorie der Waren 

   

  11. Menge, ausgedrückt in kg 
(Reingewicht) oder in Form 
zusätzlicher Maßeinheiten 

   

  12. cif-Preis frei Unionsgrenze in Euro 

   

 13. Ergänzende Angaben 

 

  

  

 14. Sichtvermerk der zuständigen Behörde 
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 Datum: …………………………………………. 

 

 Unterschrift: ……………………………………. (Stempel) 
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15. ABSCHREIBUNG 

In Teil 1 der Spalte 17 ist die verfügbare, in Teil 2 die abgeschriebene Menge zu vermerken. 

16. Nettomenge (Rohmasse oder andere Maßeinheit 

mit Angabe der Einheit) 

19. Zollpapier (Art und Nr.) 

oder Teillizenz (Nr.) und 
Tag der Abschreibung 

20. Bezeichnung, Mitgliedstaat, 
Dienststempel und 
Unterschrift der 
abschreibenden Behörde 

17. In Zahlen 18. In Buchstaben nur für die 
abgeschriebene Menge 

  

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 

1.    

2. 
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1.    

2. 

Etwaiges Zusatzblatt hier beifügen. 
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_____________ 

ANHANG III 

Aufgehobene Verordnungen mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung EG  r.625/2009 des Rates 

ABl. L 1 5 vom 17.7.2009, . 1  

 

Verordnung EU  r. 37/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates 

ABl. L 1  vom 21.1.2014, . 1   

ur Ziffer 20 des Anhangs 

Verordnung EG  r. 427/2003 des Rates 

ABl. L 65 vom .3.2003, . 1  

 

Verordnung EG  r. 19 5/2003 des Rates  

ABl. L 295 vom 13.11.2003, . 43  

 

Verordnung EU  r. 37/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates 

ABl. L 1  vom 21.1.2014, . 1  

ur Ziffer 9  des Anhangs 

_____________ 
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung EG  

r. 625/2009 

Verordnung EG  

r. 427/2003 

Vorliegende Verordnung 

Artikel 1  Artikel 1 

Artikel 2  Artikel 2 

Artikel 4  Artikel 22 

Artikle 5  Artikel 3 

Artikel 6  Artikel4 

Artikel 7  Artikel 5 

Artikel   Artikel 6 

Artikel 9 1   Artikel 7 1  

Artikel 9 1a   Artikel 7 2  

Artikel 9 2   Artikel 7 3  

Artikel 10  Artikel  

Artikel 11  Artikel 9 
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Artikel 12  Artikel 10 

Artikel 13  Artikel11 

Artikel 14  Artikel 12 

Artikel 15  Artikel 13 

Artikel 16  Artikel 14 

Artikel 17  Artikel 15 

Artikel 1   Artikel 16 

Artikel 19  Artikel 17 

Artikel 19a  Artikel 1  

Artikel 20  Artikel 19 
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 Artikel 1 bis 14 - 

 Artikel 14a Artikel 20 

 Artikel 14b Artikel 21 

 Artikel 15 to 24 - 

Artikel 21  Artikel 23 

Artikel 22  Artikel 24 

Anhang I  Anhang I 

Anhang II  Anhang II 

Anhang III  Anhang III 

Anhang IV  Anhang IV 

 Anhang I - 

 Anhang II - 

_____________ 
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